
 

 

 

Leistungsbescheid: 
Je nachdem welche Leistung Sie erhalten, ist der entsprechende Bescheid 
einzureichen: 

> Wohngeldbescheid 
> Kinderzuschlagbescheid  
> Sozialhilfebescheid (Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt) 
 

 
Je nachdem welche Leistung Sie beantragen, sind eventuell zusätzliche  
Unterlagen nötig: 

> Schulbedarf 
 - Ist Ihr Kind zum Schuljahresbeginn (01. August) älter als 15 Jahre oder   
   besucht es erstmalig die erste Klasse wird eine Schulbescheinigung  
   benötigt 
 

> Ein- und mehrtägige Klassenfahrten 
            - Elternschreiben 
            - Falls der Betrag bereits gezahlt wurde, ein Kontoauszug über die  
              Zahlung  

 
> Schülerbeförderung 

           - Ablehnungsbescheid Schulamt über die Schülerbeförderung  
            (da diese vorrangig ist) 

 
> Lernförderung 

           - Letztes Zeugnis 
           - Aktuelle Notenliste 
           - Schulbestätigung  
           - Vertrag vom Nachhilfelehrer 

 
> Mittagessen 

          - Hierzu sind keine zusätzlichen Unterlagen nötig. Bitte achten Sie darauf,  
            dass im Antrag die Schule bzw. der Kindergarten angegeben wird,  
            welche/n Ihr Kind besucht 

 
 
 

Erforderliche Unterlagen zu Ihrem Antrag auf 
Leistungen für Bildung und Teilhabe (das Bildungspaket)  
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> Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben 

            Besucht ihr Kind einen Verein oder Ähnliches? 
            - Vereinsbestätigung 
            - Kontoauszug über die Bezahlung des Beitrags 

 
> Möchte Ihr Kind an anderen organisierten Freizeiten teilnehmen?   

           (z.B. Zeltlager, Schwimmkurs etc.) 
           - Informationsschreiben des Veranstalters über die Aktivität (dort muss  
             die Aktivität beschrieben sein, sowie die Kosten aufgeführt werden) 
           - Kontoauszug über die Bezahlung des Beitrags 
 

Bitte bringen Sie die erforderlichen Unterlagen zusammen mit dem vollständia 
ausaefüllten Antragsformular zu Ihrem Termin mit um unnötige Folgetermine 
zu vermeiden! 
 

Hinweis: 

* Werden Kontoauszüge vorgelegt, dürfen bei Ausgaben (nicht jedoch bei Einnahmen) 
Verwendungszweck und Empfänger einer Überweisung (nicht aber deren Höhe) 
geschwärzt werden, wenn es sich um besondere Kategorien personenbezogener Daten 
(Art. 9 Abs. 1 Datenschutz-Grundverordnung) handelt. Dies sind Angaben über die 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, ferner genetische 
Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten sowie Daten zum Sexualleben oder zur sexuellen Orientierung 
einer natürlichen Person. 
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